
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1965/3/24 6Ob93/65
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.03.1965

Norm

ABGB §183

AußStrG §260 Z3

Rechtssatz

Der im Bewilligungsbeschluß enthaltene Anspruch über den Namen, den das Wahlkind durch die Annahme erhalten

hat, ist der Rechtskraft fähig und kann daher durch eine weitere Entscheidung nicht abgeändert werden.

Entscheidungstexte

6 Ob 93/65
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